
 

 

 

Informationen zur Datenverarbeitung nach Artikel 13,14 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im 
Zusammenhang mit dem Antrag auf Erteilung einer Reisegewerbekarte 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Stadt Ellwangen 
Spitalstraße 4 
73479 Ellwangen 
E-Mail-Adresse: info@ellwangen.de 
Telefon: 07961 / 84-0 

2. Kontaktdaten des/der behördlichen Datenschutzbeauftragten 
E-Mail-Adresse: datenschutz@ellwangen.de 
Telefon: 07961 / 84-292 

3. Art der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 
Aufgrund des Antrages auf eine Erteilung einer Reisegewerbekarte verarbeiten wir die im entsprechenden 
Formblatt aufgeführten notwendigen personenbezogenen Daten: Namen, Anschrift, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Reisepass- oder Ausweisnummer, Telefonnummer, Faxnummer, 
E-Mail-Adresse, Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis, Auflagen/ Beschränkungen der Aufenthaltserlaubnis, 
Anhängigkeit von Strafverfahren und/ oder Bußgeldverfahren, Anhängigkeit von 
Gewerbeuntersagungsverfahren. 

4. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt für folgende Zwecke: 
- Ausstellung der beantragten Erlaubnis oder Genehmigung bzw. Versagung 
- Ausstellung von Gebührenrechnungen und Einziehung von Gebühren 
Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e), Abs. 3 
DSGVO in Verbindung mit §§ 55, 11 Gewerbeordnung (GewO). 

5. Empfänger der personenbezogenen Daten 
Die personenbezogenen Daten werden an das Finanzamt übermittelt. Des Weiteren können die Daten nach 
§§ 55c Satz 2, 14 Abs. 8 GewO übermittelt werden an: 
° das Finanzamt, 
° die Industrie- und Handelskammer zur Wahrnehmung der in den §§ 1, 3 und 5 des Gesetzes zur 

vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern genannten sowie der nach § 1 
Abs. 4 desselben Gesetzes übertragenen Aufgaben, 

° die Handwerkskammer zur Wahrnehmung der in § 91 der Handwerksordnung genannten, insbesondere 
der ihr durch die §§ 6, 19 und 28 der Handwerksordnung zugewiesenen und sonstiger durch Gesetz 
übertragener Aufgaben, 

° die für den Immissionsschutz zuständige Landesbehörde zur Durchführung arbeitsschutzrechtlicher 
sowie immissionsschutzrechtlicher Vorschriften, 

° die für den technischen und sozialen Arbeitsschutz, einschließlich den Entgeltschutz nach dem 
Heimarbeitsgesetz zuständige Landesbehörde zur Durchführung ihrer Aufgaben, 

° die nach Landesrecht zuständige Behörde zur Wahrnehmung der Aufgaben, die im Mess- und Eichgesetz 
und in den auf Grund des Mess- und Eichgesetzes ergangenen Rechtsverordnungen festgelegt sind, 

° die Bundesagentur für Arbeit zur Wahrnehmung der in § 405 Abs. 1 in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des 
Dritten Buches Sozialgesetzbuch sowie der im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz genannten Aufgaben, 

° die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. ausschließlich zur Weiterleitung an die zuständige 
Berufsgenossenschaft für die Erfüllung der ihr durch Gesetz übertragenen Aufgaben, 

° die Behörden der Zollverwaltung zur Wahrnehmung der ihnen nach dem 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, nach § 405 Abs. 1 in Verbindung mit § 404 Abs. 2 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch sowie nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz obliegenden Aufgaben, 

° das Registergericht, soweit es sich um die Abmeldung einer im Handels- und Genossenschaftsregister 
eingetragenen Haupt- oder Zweigniederlassung handelt, für Maßnahmen zur Herstellung der 



 

 

inhaltlichen Richtigkeit des Handelsregisters gemäß § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder des 
Genossenschaftsregisters gemäß § 160 des Gesetzes betreffend die Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, 

° die statistischen Ämter der Länder zur Führung des Statistikregisters nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des 
Statistikregistergesetzes in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1, 2 und 10. 

° die für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Behörden der Länder zur Durchführung 
lebensmittelrechtlicher Vorschriften. 

° wenn die Kenntnis der Daten zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist oder eine besondere 
Rechtsvorschrift dies vorsieht. 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Die Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 
Jahre. 

7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Die Stadt Ellwangen benötigt die Daten, um den Antrag auf Erteilung einer Reisegewerbekarte nach § 55 
Gewerbeordnung bearbeiten zu können. Werden die erforderlichen Daten nicht angegeben, kann die 
Reisegewerbekarte nicht erteilt werden. 

8. Betroffenenrechte 
Die von einer Datenverarbeitung betroffenen Personen haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung 
(Art. 15 DSGVO), auf die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), auf die Löschung der Daten (Art. 17 
DSGVO) und auf die Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), sofern die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Art. 20 DSGVO 
zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Unbeschadet anderer 
Rechtsbehelfe besteht das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Heilbronner Straße 35, 70191 Stuttgart, Tel.: 
0711/61 55 41 0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de). 
 
 


